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Reglement der Spielgruppe „ Teremok“ 
 

Organisation  
Die Spielgruppe ist ein Angebot des Russischen Kunst- und Kulturvereins e.V. 

mit Sitz an der Wolbecker Straße 36 (Hinterhaus), 48155 Münster.  

 

Leitbild  
Die Spielgruppe ist ein soziales Erfahrungsfeld und hat einen Spiel und 

Lehrplan. Die Kinder bestimmen weitgehend die Aktivitäten. Wir bieten den 

Kindern einen großen Freiraum und setzen klare Grenzen. Es ist wichtig, das 

Kinder, Kinder sein dürfen. Wir unterstützen die freie Spielaktivität und 

begleiten die Gruppen in ihrem sozialen lernen.  

In der Spielgruppe „Teremok“ versuchen wir ein Klima des Vertrauens und der 

Geborgenheit zu schaffen. Die Eltern sollen diese Zeit, wo die Kinder in der 

Spielgruppe sind für sich nutzen und dabei Gewissheit haben, dass ihr Kind 

während dessen eine gute Zeit in einer kindgerechten Umgebung zusammen mit 

anderen Kindern erlebt.  

 

Aufnahme/ Anmeldung/ Austritt  
In der Spielgruppe werden 2 bis 3 jährige Kinder aufgenommen.  

Die Spielgruppenleiterinnen entscheiden bei Grenzfällen (jüngere oder ältere 

Kindern) über die mögliche Aufnahme.  

Die Anmeldung erfolgt schriftlich mit dem Anmeldeformular.  

Die Kündigung erfolgt schriftlich auf das folgende Quartal.  

Eine fristlose Kündigung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes 

zulässig. Der Russische Kunst- und Kulturverein e.V. hat das Recht, die fristlose 

Kündigung abzulehnen, wenn kein bedeutender Grund vorliegt.  
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Eltern  
Da in der Spielgruppe gebastelt und gemalt wird, bitten wir die Eltern, dem 

Kind Kleider anzuziehen die schmutzig werden dürfen.  

Mitzubringen sind Finken oder Rutschsocken.  

Jedes Kind bringt sein Essen und Trinken selber mit.  

Die Eltern achten darauf, dass ihr Kind persönliche Gegenstände nicht mit in die 

Spielgruppe nimmt. Erlaubt sind für den Notfall Schnuller, Schmusetuch oder 

vergleichbare Trostspender.  

Spielsachen die Eigentum von der Spielgruppe sind und versehentlich nach 

Hause mitgenommen wurden, gehören wieder zurück in die Spielgruppe.  

Wir bitten die Eltern, das Kind pünktlich zu bringen (da sonst der Einstieg für 

das Kind schwierig wird) und pünktlich abzuholen.  

Auf dem Hin- und Rückweg müssen die Kinder von einem Erwachsenen 

begleitet werden. 

 

Krankheit/ Unfall  
Bei Krankheiten/ Fieber, die ansteckend sind, sollte das Kind die Spielgruppe 

nicht besuchen. Falls das Kind während der Anwesenheit erkrankt oder einen 

Unfall erleidet, werden die Eltern benachrichtigt. 

Erkrankte Kinder sind zuhause zu behalten. Die Mitarbeiter dürfen keine 

Medikamente verabreichen. Es besteht kein Anspruch auf Betreuung eines 

aktuell erkrankten Kindes. 

Bei Unfällen die eine sofortige Behandlung bedürfen, sorgt die 

Spielgruppenleiterin für eine Notversorgung beim nächsten Notarzt. 

Die Eltern müssen eine Vollmacht unterschreiben, in der sie bewilligen das, dass 

Kind bei Notfällen zum Arzt gebracht wird.  

Das Wohlergehen des Kindes steht im Vordergrund.  

Bei Krankheit/Unfall der Spielgruppenleiterin wird eine Vertretung gesucht.  

 

Betreuungszeiten/ Ferien  
Montag, Mittwoch, Freitag ………………………Uhr   

Während der Schulferien und an allgemeinen Feiertagen bleibt die Spielgruppe 

geschlossen.  
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Tarife/ Beiträge  

Die Personensorgeberechtigten entrichten einen festen Betrag. Dieser beträgt 

zurzeit 10 Euro pro Tag (3 Stunden). 

Eine Anpassung der Beträge wird Ihnen rechtzeitig vor dem neuen Quartal 

schriftlich mitgeteilt. 

Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, die Beträge für alle geplanten 

Stunden im Quartal zu zahlen.  

 

O Der entsprechende Betrag wird rechtzeitig vor dem neuen Quartal abgebucht. 

O Der entsprechende Betrag wird jeweils zum Anfang des laufenden 

    Monats abgebucht, wenn eine Ratenzahlung vereinbart wurde.  

 
Versicherung  
Die Kinder sind von ihren Erziehungsberechtigen gegen Krankheit und Unfall 

zu versichern. Die Spielgruppe übernimmt keine Haftung für persönliche 

Gegenstände der Kinder. Für Schäden, welche ein Kind verursacht, haften die 

Erziehungsberechtigen bzw. deren Haftpflichtversicherung.  

Der Russischer Kunst- und Kulturverein e. V. sorgt für die betrieblich 

notwendigen Versicherungen.  

Allgemeine Infos  
Das Reglement ist Bestandteil der Anmeldung und wird mit der Unterschrift 

angenommen.  

 

 

Die Spielgruppenleiterinnen können das Reglement den aktuellen 

Gegebenheiten anpassen, (bei Änderungen werden die Eltern informiert). 

 

 

Münster, den  …………………………………………. 

 

 

Unterschrift der Personensorgeberechtigten……………………………………… 
 

 
 

 

 


